
Beschlüsse der Gemeinderatssitzung vom 28.08.2023 

Aus öffentlicher Sitzung 
 
Beschluss-Nr.: 043/08/2023 
In den Haushaltsplan 2024 ist folgende Maßnahme verbindlich aufzunehmen (in Euro): 
 
Produkt  Sachkonto Maßnahme Bezeichnung        Betrag 
Ergebnishaushalt: 
12.60.01.00 316110    Passivierung Zuschüsse ab 01.01.2018  1.476,37 
12.60.01.00 471110    Abschreibung ab 01.01.2018   1.868,50
          Saldo     392,13 
Finanzhaushalt: 
12.60.01.00 681190  Sirene  Invest.-Zuschüsse vom Land   70.865,93 
12.60.01.00 785120  Sirene  Errichtung Sirenen im Gemeindegebiet  94.487,91 
          Eigenmittel 23.621,98 
 

Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates 
Einschließlich Bürgermeister:    17 
davon anwesend und stimmberechtigt:  14 
Ja-Stimmen:    14 
Nein-Stimmen:      0 
Stimmenthaltungen:      0 
Es war kein Mitglied wegen Befangenheit gemäß § 20 Abs. 1 SächsGemO von der Beratung und 
Beschlussfassung ausgeschlossen. 
 

Beschluss-Nr.: 044/08/2023 
Die während der öffentlichen Auslegungen des Entwurfes des Bebauungsplanes Nr. 15 „Caravanplatz am 
Schanzberg“ in Oberseifersdorf, in der Planfassung vom 15.09.2022 in der Zeit vom 21.10.2022 bis 
21.11.2022 vorgebrachten Hinweise, Bedenken und Anregungen von Bürgern sowie die Stellungnahmen von 
berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange hat der Gemeinderat mit dem im 
Abwägungsprotokoll dargestellten Ergebnis abgewogen. 
 

Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates 
Einschließlich Bürgermeister:    17 
davon anwesend und stimmberechtigt:  14 
Ja-Stimmen:    14 
Nein-Stimmen:      0 
Stimmenthaltungen:      0 
Es war kein Mitglied wegen Befangenheit gemäß § 20 Abs. 1 SächsGemO von der Beratung und 
Beschlussfassung ausgeschlossen. 

 

Beschluss-Nr.: 045/08/2023 
Der Gemeinderat der Gemeinde Mittelherwigsdorf beschließt die Billigung und Auslegung des Entwurfs zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 15 „Caravanplatz am Schanzberg“ in Oberseifersdorf bestehend aus: 
 - Teil A – Planfassung vom 10.08.2023   
 - Teil B – Textliche Festsetzungen, Fassung vom 10.08.2022 
 - sowie die Begründung vom 10.08.2023. 
Die Öffentlichkeitsbeteiligung wird gemäß § 3 Abs. 2 BauGB über einen Zeitraum von einem Monat 
durchgeführt. Die Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange erfolgt 
parallel zur öffentlichen Auslegung entsprechend § 4 Abs. 2 BauGB ebenfalls über einen Zeitraum von einem 
Monat. 



 

Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates 
Einschließlich Bürgermeister:    17 
davon anwesend und stimmberechtigt:  14 
Ja-Stimmen:    14 
Nein-Stimmen:      0 
Stimmenthaltungen:      0 
Es war kein Mitglied wegen Befangenheit gemäß § 20 Abs. 1 SächsGemO von der Beratung und 
Beschlussfassung ausgeschlossen. 
 
 

Beschluss-Nr.: 046/08/2023 
Der Gemeinderat beschließt, die Firma ICO Innenprojekt Cottbus GmbH aus Cottbus mit der Lieferung und 
Montage der Büroausstattung lt. Leistungsverzeichnis für die Gemeindeverwaltung Mittelherwigsdorf zu 
einem Bruttoangebotspreis in Höhe von 18.350,99 € zu beauftragen. 
 

Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates 
Einschließlich Bürgermeister:    17 
davon anwesend und stimmberechtigt:  14 
Ja-Stimmen:    14 
Nein-Stimmen:      0 
Stimmenthaltungen:      0 
Es war kein Mitglied wegen Befangenheit gemäß § 20 Abs. 1 SächsGemO von der Beratung und 
Beschlussfassung ausgeschlossen. 
 
 

Beschluss-Nr.: 047/08/2023 
Der Gemeinderat beschließt für die Verzinsung des Anlagevermögens der Gemeinde im Jahr 2023 einen 
einheitlichen vollen Mischzinssatz von 1,11 %. Es wird die Durchschnittswertmethode angewendet, die 
Zinsen werden über die gesamte Nutzungsdauer des Anlagegutes auf die halben Anschaffungs- und 
Herstellungskosten berechnet. Die Abschreibung erfolgt in linearer Form in gleichen Jahresraten über die 
Nutzungsdauer der Anlagegüter. 
 

Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates 
Einschließlich Bürgermeister:    17 
davon anwesend und stimmberechtigt:  14 
Ja-Stimmen:    14 
Nein-Stimmen:      0 
Stimmenthaltungen:      0 
Es war kein Mitglied wegen Befangenheit gemäß § 20 Abs. 1 SächsGemO von der Beratung und 
Beschlussfassung ausgeschlossen. 
 
 


